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              drohender ungeregelter Brexit – mögliche Folgen für Ihren Markenschutz und Designschutz aus EU-Recht
          

          nachdem nun gestern die britische Regierung bei der Abstimmung über den mit der EU ausgehandelten Austrittsvertrag krachend gescheitert ist, wird ein chaotischer Brexit immer wahrscheinlicher. Bisher ist für diesen Fall noch völlig unklar, wie sich dann das Vereinigte Königreich nach dem 29. März 2019 in Bezug auf vormals durch EU-Regelungen auch dort gewährte Rechte verhält. 

    

  


  

  
  
  
    
            


    
                
              Kein Urheberrechtsschutz für den Geschmack eines Lebensmittels  (EuGH, C-310/17)
          

          Im Rahmen einer Vorabentscheidung auf eine Vorlage des Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden (Berufungsgericht Arnhem-Leeuwarden, Niederlande) hat der EuGH (C-310/17) entschieden , „dass der Geschmack eines Lebensmittels nicht als „Werk“ im Sinne der Richtlinie 2001/29 einzustufen ist.“ und ihm somit kein Urheberrechtsschutz zukommt. Ergangen ist dieses Urteil im Rahmen eines Streit zwischen der Levola Hengelo BV (im Folgenden: 

    

  


  

  
  
  
    
            


    
                
              rechtserhaltende Benutzung im Spannungsfeld zwischen BGH und EuGH
          

          Häufig vernachlässigt wird die ausreichende Dokumentation bzw. die Aufbewahrung entsprechender Unterlagen zum Nachweis der rechtserhaltenden Benutzung einer Marke. Die Erfordernisse an die notwendigen Unterlagen sind, insbesondere bei Verfahren vor dem EUIPO, sehr hoch. Versäumt wird leider aber häufig auch bei der Verwendung der Marke darauf zu achten, dass die Marke in einer Form verwendet wird, 

    

  


  

  
  
  
    
            


    
                
              BGH stärkt Farbmarke – „ Rot“ der Sparkassen bleibt geschützt
          

          In seiner aktuellen Entscheidung I ZB 52/15 – Sparkassen-Rot hat der BGH die Position abstrakter Farbmarken gestärkt. Nachdem zunächst das Bundespatentgericht eine Löschung der Farbmarke verfügt hatte und der BGH eine Vorlageentscheidung des EuGH abwartete, hat der Bundesgerichtshof nun die Entscheidung des Bundespatentgerichts aufgehoben und entschieden, dass die abstrakte Farbmarke nicht zu löschen ist. Er 

    

  


  

  
  
  
    
            


    
                
              Brexit: Auswirkungen auf EU-Marken und EU-Geschmacksmuster
          

          Der anstehende Brexit wird starke Auswirkungen auf die europäische IP-Landschaft zeigen. Während die europäischen Patente nicht direkt von Brexit betroffen sein werden, weil sie nicht direkt mit der Europäische Union verbunden sind, werden das erwartete Patent mit einheitlicher Wirkung und das Europäische Patentgericht (EPC) sowie die EU-Marken (EUTM) und eingetragene Gemeinschafts-Designs (EU-Design) unmittelbar betroffen sein. 

    

  


  

  
  
  
    
            


    
                
              Markenanmeldung für lokale Anbieter (BGH Entscheidung I ZB 44/14 „LIQUIDROM“)
          

          Markenanmeldungen auch für nur lokal Tätige (Restaurants, Bars, freie Geschäfte…) sind unserer Auffassung nach als zwingend notwendig zu betrachten. Spätestens auf Grund der BGH Entscheidung zur Marke „LIQUIDROM“ (Aktenzeichen I ZB 44/14) erscheinen Markenanmeldungen auch für nur lokal Tätige Unternehmer von großer Wichtigkeit. In seiner Entscheidung „LIQUIDROM“ hat der BGH die Löschung einer Marke auf 

    

  


  

  
  
  
    
            


    
                
              Unionsmarke und Amt der Europäischen Union für Geistiges Eigentum (EUIPO)
          

          Am 23. März 2016 tritt die Änderung der Gemeinschaftsmarkenverordnung in Kraft. Damit heißen dann alle Gemeinschaftsmarken Unionsmarken, alle Gemeinschaftsmarkenanmeldungen Anmeldungen einer Unionsmarke und verliert das zuständige Amt seinen sperrigen Namen „Harmonisierungsamt für den Binnenmarkt“ (HABM) zugunsten des etwas sprechenderen Namen „Amt der Europäischen Union für Geistiges Eigentum“ (EUIPO). Dies gilt auch für alle bereits eingetragenen 

    

  


  

  
  
  
    
            


    
                
              Patentanwalt
          

          Was macht eigentlich ein Patentanwalt und wie wird man Patentanwalt? Der Patentanwalt ist sowohl rechtlich als auch naturwissenschaftlich-technisch gebildeter Spezialist. Er ist aber kein Volljurist. Somit ist der Patentanwalt in seinem Beratungsspektrum eingeschränkt, in diesem aber Spezialist. Ein deutscher Patentanwalt hat ein technisch/naturwissenschaftliches Studium absolviert, Praxiserfahrung gesammelt und anschließend als Patentanwaltskandidat bei einem Patentanwalt oder 

    

  


  

  
  
  
    
            


    
                
              Goldbär vs. Lindt Teddy – keine Markenverletzung
          

          Der BGH hat heute in seinem Urteil I ZR 105/14 entschieden, dass keine markenrechtliche Verwechslungsgefahr zwischen dem in Goldfolie verpackten und mit rotem Halsband geschmückten Lindt Teddy und den Wortmarken „Goldbär“ und „Goldbären“ Haribos und auch keine unlautere Nachahmung der Fruchtgummiprodukte besteht. Somit hat der BGH die von Haribo gerügte Markenverletzung verneint. Der BGH führt 

    

  


  

  
  
  
    
            


    
                
              Patentschutz
          

          Wie bestimmt sich der Patentschutz? Patentschutz erhält man auf Basis einer Patentanmeldung. Der Umfang des Patentschutzes bestimmt sich dabei aus den Ansprüchen, teilweise unter Rückgriff auf die Beschreibung des erteilten Patents. Somit kommt den Patentansprüchen große Bedeutung für den Umfang des Patentschutzes zu. Der Patentschutz entsteht somit erst nach der Erteilung. Der Patentschutz ermöglicht nicht 
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				M. S.
	
								
					Ich fühlte mich immer gut beraten und bin mit dem Ergebnis sehr zufrieden.

									
	
								
				
															
																																												
										
								
																		
										
				
	
												

			

		

		
					
					
						
				R. V.
	
								
					Gerne greifen wir immer wieder auf die Expertise zurück und freuen uns über verständliche und praxisnahe Lösungen.

									
	
								
				
															
																																												
										
								
																		
										
				
	
												

			

		

		
					
					
						
				Torben und Davina K.
	
								
					Die Kanzlei Raffay und Fleck konnte uns bisher in allen Belangen gut unterstützen.

									
	
								
				
															
																																												
										
								
																		
										
				
	
												

			

		

		
					
					
						
				Dr. Jürgen Mayer
	
								
					Fast, competent and allways meeting our needs

									
	
								
				
															
																																												
										
								
																		
										
				
	
												

			

		

		
					
					
						
				Deniz We
	
								
					Ich bin mehr als zufrieden! Ich danke dem gesamten Team von Raffay & Fleck wirklich sehr! Der Service ist nicht nur hervorragend, sondern die Patentanwälte sind erstaunlich gut! Mein Patent ging sehr schnell durch in dieser effektiven Zusammenarbeit. Ich empfehle diese Kanzlei jedem der etwas spannendes umsetzen möchte! Meine Internationalisierung habe ich ebenfalls mit Raffay Weiterlesen…
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Hat Ihnen unser Service gefallen?

Wir würden uns sehr über eine positive Bewertung freuen. Unser Bewertungsformular ist in einer Minute ausgefüllt!

Jetzt bewerten




				
								
			
					 Raffay & Fleck Patentanwälte 
					 Rated 5/5 based on 7 customer reviews 
		
				

			



			
			

		


		
				
		
					
		    
		    			    
				    
				        
				            
												
		Raffay & Fleck
			Große Bleichen 8
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